
Antrag auf teilweise Befreiung vom Benutzungszwang der öffentlichen

Wasserversorgungsanlage

Der Antrag ist vor der Errichtung der Eigengewinnungsanlage (Regenwassernutzungsanlage oder private Brunnenanlage)

zu stellen. Für den Betrieb kann, unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften, die teilweise Befreiung des Wasser- 

benutzungszwanges (Satzung §7) erteilt werden.

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet gemäß der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit

Wasser (AVB WasserV) §3 Abs.2 der Stadtwerke Quickborn GmbH diesen Antrag auf teilweise Befreiung des Wasser-

benutzungszwanges zu stellen. Weiterhin ist dem Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, der Bau  anzuzeigen.

Gartenbewässerung

Das eigengeförderte Wasser ist dem Boden am gleichen Ort wieder zuzuführen, eine Verschmutzung 

des Wassers ist auszuschließen. Eine Meßeinrichtung ist nicht erforderlich.

Nutzung im Haus

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung, insbesondere § 17 Abs. 2 sind einzuhalten. Weiterhin sind die 

Vorgaben  der Abwasser-Gebührensatzung §2 Abs.7 zu beachten. Danach ist eine Verwendung des Wassers 

nur für die WC-Spülung zulässig! Die Anlage ist bei der Stadt Quickborn, Fachbereich 11 anzumelden.

1. Antragsteller (Grundstückseigentümer)

Name/Vorname

PLZ,Ort,Straße

Tel.Nr.

2. angeschlossenes Grundstück

PLZ,Ort,Straße

Gemarkung,Flur,Flurstück 

3. Art der Eigengewinnungsanlage für Brauchwassernutzung

Regenwassernutzungsanlage Brunnenanlage

4. Art der Nutzung

Gartenbewässerung WC-Spülung

5. Das der öffentliche Abwasseranlage zugeführte Wasser soll nach Abwasser-Gebührensatzung §2 Abs.7

durch einen geeichten Wasserzähler gemessen werden. pauschal berechnet werden.

Die Gebühren für den Zähler sind den Tarifen der  7,5 m
3 
pro Person

Stadtwerke zu entnehmen. Anzahl der Personen im Haushalt

Mit der Installation wird ein zugelassener 

Fachbetrieb beauftragt

6. Ich beantrage, mich vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage im 

Umfang der oben geschilderten Nutzung zu befreien.

Datum Unterschrift Grundstückseigentümer

Genehmigung erteilt

Datum Unterschrift Stadtwerke Quickborn GmbH

Verteiler: Original:  Stadtwerke Quickborn, Abt. Wasser Kopie:  Stadt Quickborn, FB 11

             Kreis Pinneberg, FD Umwelt

             Stadtwerke Quickborn, Kundenservice
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